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Beilagen zum Grossratsprotokoll 

 

Gesetz über die Förderung der Krankenpflege und 
der Betreuung von betagten und pflegebedürftigen 
Personen (Krankenpflegegesetz) 

Änderung vom 26. August 2010 

Der Grosse Rat des Kantons Graubünden, 

gestützt auf Art. 87 der Kantonsverfassung, 
nach Einsicht in die Botschaft der Regierung vom 1. Juni 2010, 

beschliesst: 

I. 

Das Gesetz über die Förderung der Krankenpflege und der Betreuung von 
betagten und pflegebedürftigen Personen (Krankenpflegegesetz) vom 
2. Dezember 1979 wird wie folgt geändert. 

Art. 2 Marginalie 
 
 
 
 

Art. 3 Abs. 1 lit. a bis e, Abs. 2 bis 5 
1 Der Kanton unterstützt: 
a) die anerkannten Spitäler; 
b) die auf der Pflegeheimliste aufgeführten Alters- und Pflegeheime und 

Pflegegruppen; 
c) die Dienste der häuslichen Pflege und Betreuung mit einer Be-

triebsbewilligung; 
d) die von der Regierung anerkannten Pflegefachpersonen; 
e) die Dienste der Mütter- und Väterberatung mit einem kommunalen 

Leistungsauftrag; 
2 Sofern ein ausgewiesener Bedarf nachgewiesen ist, kann die Regierung 
die Unterstützung auf weitere Leistungserbringer ausdehnen. 
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3 Die vom Kanton unterstützten Leistungserbringer sind verpflichtet, dem 
zuständigen Amt einen Jahresbericht und eine Jahresrechnung einzurei-
chen und alle zur Ausübung der Aufsicht und Kontrolle nötigen Angaben 
zu unterbreiten. 
4 Selbständig erwerbende Pflegefachpersonen werden als beitrags-
berechtigt anerkannt, wenn sie die von der Regierung vorgegebenen An-
forderungen an die Strukturqualität erfüllen. 
5 Der Kanton kann Daten der Leistungserbringer veröffentlichen. Be-
triebsbezogene Daten können in nicht anonymisierter Form veröffentlicht 
werden. 

Art. 7 
Aufgehoben 

Art. 9 Abs. 1 
1 Alle Gemeinden richten, solange die Trägerschaften oder die aner-
kannten Pflegefachpersonen nicht auf Beitragsleistungen der Gemeinden 
verzichten, Beiträge an die vom Kanton gemäss Artikel 3, Absatz 1, Litera 
a bis e unterstützten Leistungserbringer aus. 

Art. 17 
Die Regierung legt den Anteil der öffentlichen Hand an den zwischen den 
Krankenversicherern und den Spitälern vereinbarten Vergütungen fest. 

Art. 20 Abs. 5 
5 Die Aufnahme von Personen mit ausserkantonalem Wohnsitz setzt eine 
Kostengutsprache des Wohnsitzkantons und/oder der Wohnsitzgemeinde 
voraus. 

Art. 21 Abs. 1 bis 3, 5 und 6 
1 Der Kanton und die Gemeinden gewähren der Planungsregion für jedes 
in Übereinstimmung mit der kantonalen Rahmenplanung zusätzlich ge-
schaffene Pflegebett je folgenden Investitionsbeitrag: 
a) Alters- und Pflegeheime 160 000 Franken; 
b) Pflegegruppen 120 000 Franken. 
2 Bei Angeboten von kantonaler Bedeutung kann der Kanton auch den In-
vestitionsbeitrag der Gemeinden übernehmen. 
3 An die Umwandlung von Zweibettzimmern in Einbettzimmer gewähren 
der Kanton und die Gemeinden für jedes in Übereinstimmung mit der kan-
tonalen Rahmenplanung zusätzlich geschaffene Zimmer in Alters- und 
Pflegeheimen bis zu einem maximalen Anteil an Einbettzimmern von 90 
Prozent einen Investitionsbeitrag von je 120 000 Franken. 
5 Aufgehoben 
6 Aufgehoben 

Anteil der 
öffentlichen Hand 
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Art. 21b Abs. 1 bis 4 
1 Die Regierung legt für die auf der Pflegeheimliste aufgeführten Alters- 
und Pflegeheime und Pflegegruppen nach Leistungsumfang abgestuft die 
anerkannten Kosten und die maximale Kostenbeteiligung der Bewohner 
fest für: 
a) Pensionskosten; 
b) Instandsetzungs- und Erneuerungskosten; 
c) Betreuungskosten; 
d) Pflegekosten. 
2 Basis für die Festlegung der anerkannten Kosten und der maximalen 
Kostenbeteiligung der Bewohner bilden die durchschnittlichen Kosten der 
wirtschaftlichen Alters- und Pflegeheime und Pflegegruppen mit einer Be-
triebsbewilligung ohne Auflagen gemäss Kostenrechnung des der Be-
schlussfassung vorangehenden Jahres. Bei der Festlegung berücksichtigt 
die Regierung die gegenüber dem Basisjahr durch exogene Faktoren und 
die Teuerung verursachten Aufwandänderungen. 
3 Für die Festlegung der maximalen Kostenbeteiligung der Bewohner an 
den Pflegekosten ist der nach Bundesrecht maximal zulässige Betrag 
massgebend. 
4 Die beitragsberechtigten Alters- und Pflegeheime und Pflegegruppen ha-
ben ihre Tarife derart anzusetzen, dass die gemäss Vorgabe der Regierung 
maximal zulässigen Reserven nicht überschritten werden. 

Art. 21c 
1 Der Kanton und die Gemeinden gewähren den auf der Pflegeheimliste 
aufgeführten Alters- und Pflegeheimen und Pflegegruppen leis-
tungsbezogene Beiträge an: 
a) die Pflegeleistungen; 
b) die Leistungen der Akut- und Übergangspflege. 
2 Der Beitrag des Kantons und der Gemeinden beträgt 25 Prozent bezie-
hungsweise 75 Prozent der nicht durch die obligatorische Krankenpflege-
versicherung und die maximale Kostenbeteiligung der Bewohner gedeck-
ten anerkannten Pflegekosten. 
3 Bei einem Aufenthalt in einem ausserkantonalen Alters- und Pflegeheim 
oder in einer ausserkantonalen Pflegegruppe werden die ungedeckten 
Pflegekosten maximal in dem Umfang übernommen, der bei einem Auf-
enthalt in einer kantonalen Einrichtung anfallen würde. 
4 Beitragspflichtig ist die Gemeinde, in welcher der Bewohner vor Eintritt 
in das Alters- und Pflegeheim oder die Pflegegruppe seinen zivilrechtli-
chen Wohnsitz (Wohnsitz) hatte. Die Gemeinden, in denen der Bewohner 
in den letzten zehn Jahren vor Eintritt in das Alters- und Pflegeheim oder 
in die Pflegegruppe Wohnsitz hatte, haben sich anteilmässig am Beitrag zu 
beteiligen. 
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5 Kann eine im Anschluss an einen Spitalaufenthalt der stationären Pflege 
und Betreuung bedürftige Person vom behandelnden Spital nicht an einen 
Leistungserbringer gemäss Art. 3 Abs. 1 lit b überwiesen werden, hat die 
Wohnsitzgemeinde dem Spital den Differenzbeitrag zwischen dem vom 
Krankenversicherer geleisteten Beitrag und den von der Regierung für die 
oberste Pflegebedarfsstufe anerkannten Kosten gemäss Art. 21b Abs. 1 lit 
a bis d zu leisten. 

Art. 21f 
Die Regierung legt den Anteil der öffentlichen Hand an den zwischen den 
Krankenversicherern und den Alters- und Pflegeheimen und Pflegegrup-
pen vereinbarten Vergütungen der Leistungen der Akut- und Übergangs-
pflege fest. 

Art. 21g 
Die Beiträge des Kantons können um 5 bis 30 Prozent gekürzt werden, 
wenn: 
a) die Leistungen nicht gemäss den von der Regierung vorgegebenen 

Anforderungen an die Strukturqualität erbracht werden; 
b) die Kosten- und Leistungsdaten unvollständig, fehlerhaft oder verspä-

tet eingereicht werden; 
c) den pflege- und betreuungsbedürftigen Personen höhere als die von 

der Regierung festgelegten maximalen Kostenbeteiligungen in Rech-
nung gestellt werden; 

d) die den pflege- und betreuungsbedürftigen Personen in Rechnung ge-
stellten Tarife zu einer Überschreitung der gemäss Vorgabe der Re-
gierung maximal zulässigen Reserven führen; 

e) die von der Regierung erlassenen Vorschriften über die Be-
triebsführung und Rechnungslegung nicht eingehalten werden; 

f) die von der Regierung festgelegte Anzahl Ausbildungsplätze für Ge-
sundheits- und Sozialberufe nicht zur Verfügung gestellt wird; 

g) Personen mit ausserkantonalem Wohnsitz ohne Kostengutsprache 
aufgenommen werden. 

Art. 22 Abs. 1 
1 Die beitragsberechtigten Leistungserbringer des Gesundheits- und Sozi-
alwesens sind verpflichtet, innerkantonalen und im Interesse des Kantons 
liegenden ausserkantonalen Ausbildungsstätten eine dem Mitarbeiten-
denbestand angemessene Anzahl Ausbildungsplätze für Gesundheits- und 
Sozialberufe zur Verfügung zu stellen. 

Art. 23 
Beitragsberechtigten Leistungserbringern des Gesundheitswesens, welche 
die von der Regierung festgelegten Anforderungen an Ausbildungsplätze 
nicht erfüllen oder nicht die von der Regierung festgelegte Anzahl Ausbil-
dungsplätze zur Verfügung stellen, können die Betriebs- und die In-
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vestitionsbeiträge des Kantons gekürzt oder verweigert werden. Beiträge 
können nicht zurückgefordert werden. 

Art. 26 Abs. 1 
1 Die beitragsberechtigten Leistungserbringer unterstehen den Bestim-
mungen dieses Gesetzes und, wenn sie sich auf Kantonsgebiet befinden, 
der Aufsicht des zuständigen Amtes. 

Art. 27 
1 Die Regierung kann Vorschriften über die Betriebsführung, die Rech-
nungslegung, die Tarifgestaltung, die Stellen- und Einreihungspläne sowie 
über die Anstellungsbedingungen für das Personal der beitragsberechtig-
ten Leistungserbringer erlassen. Sie kann die Bücher jederzeit überprüfen, 
durch das zuständige Amt Einsicht in die Belege nehmen lassen und die 
Betriebsführung kontrollieren sowie auf Grund der Erhebungen Verglei-
che zwischen den einzelnen Leistungserbringern anstellen. 
2 Sie erlässt Vorgaben über die maximale Höhe der Reserven der beitrags-
berechtigten Leistungserbringer. 

VIII. Beiträge an die Dienste der häuslichen Pflege und 
Betreuung sowie an die anerkannten Pflegefachper-
sonen 

Art. 31 Abs. 1 
1 Die Gemeinden sorgen für ein ausreichendes Angebot an Diensten der 
häuslichen Pflege und Betreuung. 

Art. 31a 
1 Die Regierung legt den Anteil der öffentlichen Hand an den zwischen 
den Krankenversicherern und den Diensten der häuslichen Pflege und 
Betreuung und den Pflegefachpersonen vereinbarten Vergütungen der 
Leistungen der Akut- und Übergangspflege fest. 
2 Aufgehoben 
3 Aufgehoben 
4 Aufgehoben 
5 Aufgehoben 
6 Aufgehoben 
7 Aufgehoben 

Art. 31b 
1 Die Regierung legt für die Dienste der häuslichen Pflege und Betreuung 
und die anerkannten Pflegefachpersonen die anerkannten Kosten und die 
maximale Kostenbeteiligung der Klienten fest für: 
a) Pflegeleistungen; 
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b) Leistungen der Akut- und Übergangspflege. 
2 Sie legt zusätzlich für die Dienste der häuslichen Pflege und Betreuung 
mit kommunalem Leistungsauftrag die anerkannten Kosten und die ma-
ximale Kostenbeteiligung der Klienten fest für: 
a) die hauswirtschaftlichen und betreuerischen Leistungen; 
b) den Mahlzeitendienst. 
3 Für die Festlegung der maximalen Kostenbeteiligung der Klienten an 
den Pflegekosten sind 50 Prozent des nach Bundesrecht maximal zulässi-
gen Betrages massgebend. 
4 Die beitragsberechtigten Dienste der häuslichen Pflege und Betreuung 
haben die Kostenbeteiligungen der Klienten derart anzusetzen, dass die 
gemäss Vorgabe der Regierung maximal zulässigen Reserven nicht über-
schritten werden. 

Art. 31c 
1 Der Kanton und die Gemeinden gewähren den Diensten der häuslichen 
Pflege und Betreuung mit kommunalem Leistungsauftrag leistungsbezo-
gene Beiträge an: 
a) die Pflegeleistungen; 
b) die Leistungen der Akut- und Übergangspflege; 
c) die hauswirtschaftlichen und betreuerischen Leistungen; 
d) den Mahlzeitendienst. 
2 Der Beitrag des Kantons und der Gemeinden beträgt 55 Prozent bezie-
hungsweise 45 Prozent der nicht durch die obligatorische Krankenpflege-
versicherung und die maximale Kostenbeteiligung der Klienten gedeckten 
anerkannten Kosten. 
3 Basis für die Festlegung der leistungsbezogenen Beiträge bilden die Kos-
ten- und Leistungsdaten der Kostenrechnung des der Beschlussfassung 
vorangehenden Jahres der wirtschaftlichen Dienste mit einer Betriebsbe-
willigung ohne Auflagen. Bei der Festlegung berücksichtigt die Regierung 
die gegenüber dem Basisjahr durch exogene Faktoren und die Teuerung 
verursachten Aufwandänderungen. 
4 Beitragspflichtig ist die Gemeinde, in welcher der Klient seinen Wohn-
sitz hat. 
5 Die Regierung kann den zeitlichen Umfang der hauswirtschaftlichen und 
betreuerischen Leistungen und des Mahlzeitendienstes begrenzen. 
6 Aufgehoben 

Art. 31d 
1 Der Kanton und die Gemeinden gewähren den Diensten der häuslichen 
Pflege und Betreuung ohne kommunalen Leistungsauftrag und den aner-
kannten Pflegefachpersonen leistungsbezogene Beiträge an: 
a) die Pflegeleistungen; 
b) die Leistungen der Akut- und Übergangspflege. 
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2 Der Beitrag des Kantons und der Gemeinden beträgt 55 Prozent bezie-
hungsweise 45 Prozent der pro Leistungskategorie nicht durch die obliga-
torische Krankenpflegeversicherung und die maximale Kostenbeteiligung 
der Klienten gedeckten anerkannten Kosten. 
3 Artikel 31c Absatz 3 gilt sinngemäss. 
4 Beitragspflichtig ist die Gemeinde, in welcher der Klient seinen Wohn-
sitz hat. 

Art. 31e 
1 Voraussetzung für den Anspruch auf hauswirtschaftliche und betreueri-
sche Leistungen sowie den Mahlzeitendienst ist eine standardisierte Be-
darfsabklärung, welche die Ressourcen der Klienten und diejenigen ihres 
sozialen Umfeldes berücksichtigt. 
2 Dienste der häuslichen Pflege und Betreuung mit einem kommunalen 
Leistungsauftrag haben anspruchsberechtigten pflege- und betreuungsbe-
dürftigen Personen mit Wohnsitz im Tätigkeitsgebiet alle Leistungen ge-
mäss Artikel 31c Absatz 1 zu erbringen. 

Art. 31f lit. d bis g 
Die Beiträge des Kantons können um 5 bis 30 Prozent gekürzt werden, 
wenn: 
d) den pflege- oder betreuungsbedürftigen Personen höhere als die von 

der Regierung festgelegten maximalen Kostenbeteiligungen in Rech-
nung gestellt werden; 

e) die den pflege- und betreuungsbedürftigen Personen in Rechnung ge-
stellten Tarife zu einer Überschreitung der gemäss Vorgabe der Re-
gierung maximal zulässigen Reserven führen; 

f) die von der Regierung erlassenen Vorschriften über die Be-
triebsführung und Rechnungslegung nicht eingehalten werden; 

g) die von der Regierung festgelegte Anzahl Ausbildungsplätze für Ge-
sundheits- und Sozialberufe nicht zur Verfügung gestellt wird. 

IX. Beiträge an die Dienste der Mütter- und Väterberatung 

Art. 31g 
1 Die Gemeinden sorgen für ein ausreichendes Angebot an Diensten der 
Mütter- und Väterberatung. 
2 Die Absätze 2 und 3 von Artikel 20 gelten sinngemäss. 

Art. 31h 
1 Der Kanton und die Gemeinden gewähren den Diensten der Mütter- und 
Väterberatung mit einem kommunalen Leistungsauftrag Beiträge an die 
zu erbringenden Leistungen. 
2 Die zu erbringenden Leistungen sind: 

Anspruch auf 
Leistungen 

Zuständigkeit 

Beiträge 



 41 

a) Beratung bei der Pflege und Betreuung von Säuglingen und Klein-
kindern; 

b) Durchführung von Elternbildungskursen. 
3 Der Kanton und die Gemeinden gewähren den Diensten für jedes am 
31. Dezember des Vorjahres in Chur oder im Bündner Rheintal wohnhafte 
Kind im ersten Lebensjahr einen Pauschalbeitrag von 180 Franken bezie-
hungsweise von 360 Franken und für jedes am 31. Dezember des Vorjah-
res in den übrigen Regionen wohnhafte Kind im ersten Lebensjahr einen 
Pauschalbeitrag von 250 Franken beziehungsweise von 500 Franken. Die 
Regierung kann den Beitrag der Teuerung anpassen. 
4 Beitragspflichtig ist die Gemeinde des Wohnsitzes des Kindes. 
5 Leistungen gemäss Absatz 2 sind für die anspruchsberechtigten Perso-
nengruppen kostenlos. 

Art. 31i 
Anspruch auf Leistungen gemäss Artikel 31g Absatz 2 haben: 
a) werdende Eltern; 
b) Eltern von Säuglingen und Kindern bis zum vollendeten dritten Le-

bensjahr; 
c) elternvertretende Bezugspersonen von Säuglingen und Kindern bis 

zum vollendeten dritten Lebensjahr. 

Art. 31k 
Die Beiträge des Kantons können um 5 bis 30 Prozent gekürzt werden, 
wenn: 
a) die Leistungen nicht gemäss den von der Regierung vorgegebenen 

Anforderungen an die Strukturqualität erbracht werden; 
b) die Kosten und Leistungsdaten unvollständig, fehlerhaft oder verspä-

tet eingereicht werden; 
c) anspruchsberechtigten Personen Leistungen vorenthalten werden; 
d) Leistungen den anspruchsberechtigten Personengruppen in Rechnung 

gestellt werden; 
e) die Beiträge des Kantons und der Gemeinden zu einer Überschreitung 

der gemäss Vorgabe der Regierung maximal zulässigen Reserven füh-
ren; 

f) die von der Regierung erlassenen Vorschriften über die Be-
triebsführung und Rechnungslegung nicht eingehalten werden. 
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X. Rettungswesen 

XI. Institutionen für Kinder- und Jugendpsychiatrie 

XII. Schluss- und Übergangsbestimmungen 

Art. 47 
Das Gesetz über kantonale Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlasse-
nen- und Invalidenversicherung (Kantonales Gesetz über Ergänzungs-
leistungen; BR 544.300) wird wie folgt geändert: 

Art. 4 
Bei Aufenthalt in einem Heim werden höchstens die von der Regie-
rung für die auf der Pflegeheimliste aufgeführten Alters- und Pflege-
heime und Pflegegruppen festgelegten maximalen Kosten-
beteiligungen der Bewohner (Alters- und Pflegeheime) bezie-
hungsweise die im Gesetz über die Förderung von Menschen mit Be-
hinderungen festgelegten Tarife für Behinderteneinrichtungen ange-
rechnet. 

Art. 49d 
Aufgehoben 

Art. 49e 
An Bauprojekte, welche vor Inkrafttreten der Teilrevision eine definitive 
Beitragszusicherung der Regierung erhalten haben, werden Investitions-
beiträge nach bisherigem Recht ausgerichtet. 

II. 

Diese Teilrevision untersteht dem fakultativen Referendum. 
Die Regierung bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens. 
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